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GEMEINDEINFORMATION  6/2011 

 
Haushalt - Problemstoffsammlung 
 
Die Marktgemeinde Werfen führt am 
 

Samstag, den 29. Oktober 2011 
 

wieder eine Problemstoffsammlung durch. 
 

In Werfen:    von   8.00 bis   9.30 Uhr im Recyclinghof beim Schwimmbad 
In Tenneck:  von 10.30 bis 11.30 Uhr beim Parkplatz neben der Kantine 
 

Die Problemstoffe sind zur Sammelstelle zu bringen und dem Sammelpersonal 
zu übergeben. Ein Abstellen von Problemstoffen am Sammelort außerhalb der 
oben angeführten Zeiten ist unzulässig. 
 

Zu den Problemstoffen zählen u. a.: 
- Kleber und Fleckputzmittel   - Möbelpflegemittel 
- Fotochemikalien     - Motoröle (in fest verschlossenen 
- Farben und Lacke       Behältern) und Ölfilter 
- Spraydosen     - Metallputz- und Rostschutzmittel 
- Schädlings- und Desinfektionsmittel    - Pinselreiniger und Imprägnierstoffe 
- Auto- und Konsumbatterien                       - unbrauchbare Düngemittel     
 

Es wird wieder darauf aufmerksam gemacht, dass Altmedikamente bei der 
Sonnenapotheke abzugeben sind.  
 

Es werden nur haushaltsübliche Mengen entgegengenommen! Größere 
Mengen sind direkt bei einer befugten Fachfirma zu entsorgen. 
 
Im Zuge der Problemstoffsammlung besteht auch heuer in Werfen und Tenneck 
wieder die Möglichkeit, Feuerlöscher bei der Firma Brennsteiner zum 
Aktionspreis überprüfen zu lassen. 
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Beabsichtigte Änderung des Flächenwidmungs- und 
Bebauungsplanes im Bereich der Konkordiastraße 
 

Wie schon in einer der letzten Gemeindeinformationen angekündigt, 
beabsichtigt die Marktgemeinde Werfen eine Flächenwidmungsplanteilab-
änderung von Grünland in Bauland im Bereich der Konkordiastraße, genauer 
gesagt bei den Grundstücken 341/98, 341/105 und 341/106, jeweils 
Katastralgemeinde Sulzau im Gesamtausmaß von  ca. 2100m² durchzuführen. 
 

Parallel werden auch eine Überarbeitung des derzeitigen Bebauungsplanes der 
Grundstufe „Rainlehen – Änderungsplan 2“ sowie eine Einbindung der zuvor 
genannten Umwidmungsfläche in den Bebauungsplan angestrebt.  
 

Die Entwürfe für die Änderung des Flächenwidmungsplanes „Tenneck Zentrum 
- Gemeinde, Meißl, Stary“ und die Überarbeitung des derzeitigen 
Bebauungsplanes der Grundstufe  „Rainlehen - Änderungsplan 2“  liegen bis 
Montag, den 31. Oktober 2011 im Gemeindeamt Werfen während der 
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

Träger öffentlicher Interessen sowie Personen, die ein Interesse glaubhaft 
machen, sind berechtigt, innerhalb der Auflagefrist begründete schriftliche 
Einwendungen vorzubringen. Die Einwendungen sind durch geeignete 
Unterlagen so zu belegen, dass eine einwandfreie Beurteilung möglich ist. 
 
 

EDV-Umstellung - Datenübernahme 
 

Aufgrund der Datenübernahmen in das neue EDV-System der Gemeinde und 
der damit verbundenen Umstellung auf eine neue Datenbank ist der 
Parteienverkehr ab Montag, den 7. November für einen Zeitraum von ca. 2 
Wochen in gewissen Bereichen nur eingeschränkt möglich. Das Standesamt 
wird am 8. und 9. November umgestellt, das neue Melderegister wird am 7. 
November eingerichtet. An diesen drei Tagen sind in den betroffenen Bereichen 
weder Eingaben noch Abfragen möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 
 

Seniorenheim Werfen – neuer Betriebsführer 
 

Laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.9.2011 wird für das 
Seniorenheim Werfen ab 1.1.2012 für die Dauer von vorläufig drei Jahren mit 
dem Roten Kreuz ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Durch diese 
Zusammenarbeit sollte gewährleistet werden, dass auch weiterhin das 
notwendige Personal bereitgestellt werden kann, um unsere pflegebedürftigen 
MitbürgerInnen bestmöglich zu betreuen.     
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Informationen zum Winterdienst 
 
Um persönliche Haftungen bei Unfällen auf Straßen und Gehsteigen zu 
vermeiden, informieren wir Sie wieder, dass alle Grundeigentümer verpflichtet 
sind, nachfolgende Regelungen einzuhalten: 
 

Gemäß § 93 StVO haben Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten dafür 
zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von nicht mehr 
als 3 Meter vorhandenen Gehsteige, Gehwege und Stiegenanlagen entlang der 
ganzen Liegenschaft in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr von Schnee und 
Verunreinigungen gesäubert und bei Schnee und Glatteis bestreut sind. Ist ein 
Gehsteig nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer Breite von einem 
Meter vom Schnee zu säubern und zu bestreuen.  
 

Der Winterdienst der Marktgemeinde Werfen führt den notwendigen Räum- und 
Streudienst auf den Gehsteigen und Gehwegen lediglich auf freiwilliger Basis, 
nicht regelmäßig und nur bei Vorhandensein freier Zeit- und Geräteressourcen 
durch. Dies befreit den Einzelnen nicht von seiner durch die 
Straßenverkehrsordnung auferlegten Streu- und Räumungsverpflichtung! Eine 
Übernahme der Räum- und Streupflicht durch stillschweigende Übung im Sinne 
des § 863 ABGB wird für alle Fälle ausdrücklich ausgeschlossen. 
 

Schneewechten und Eiszapfen auf den Dächern sind zu entfernen, um von 
Dachlawinen ausgehenden Gefahren vorzubeugen. Besitzer der an die Straße 
grenzenden Grundstücke sind nach § 10 des Landesstraßengesetzes verpflichtet, 
die notwendige Ablagerung des bei der Schneeräumung von der Straße 
abgeräumten Schnees einschließlich des Streusplitts und den Abfluss des 
Wassers von der Straße auf ihren Grund zu dulden. Selbstverständlich ist die 
Gemeinde bemüht, im Frühjahr die Verunreinigungen wieder bestmöglich zu 
entfernen.  
 

Grundstücks- und Hauseinfahrten, welche im Zuge der Schneeräumung 
unweigerlich mit Schnee verlegt werden, sind vom jeweiligen Grundstücks-
eigentümer selbst zu räumen. Der Schnee von Haus- und Grundstückseinfahrten 
darf nicht auf die Straße geräumt werden, sondern ist auf eigenem Grund zu 
lagern. Solange es schneit, wird kein Splitt gestreut. Daher sollten bei solchen 
Wetterbedingungen auf den steileren Straßen Schneeketten montiert werden. 
 

Ich ersuche alle Autobesitzer, ihre Fahrzeuge bei Schneefall nicht entlang der 
Straßen abzustellen, da ansonsten eine Schneeräumung sehr schwierig oder 
stellenweise gar nicht mehr möglich ist.  
 

Die Gemeinde Werfen bedankt sich im Voraus für das Verständnis der 
Grundstückseigentümer und der Autobesitzer im Interesse der Verkehrs-
sicherheit auf unseren Straßen.  
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Straßenbaustelle in der Josef-Struber-Straße 
 

Die Josef-Struber-Straße wird ab 2. November im Bereich zwischen der 
Kreuzung Klosterstraße und der Kreuzung Wispelhofstraße komplett saniert. 
Während der Bauarbeiten ist für ca. 3 Wochen mit Verkehrsbehinderungen zu 
rechnen.  

 
Recyclinghof - Entsorgung von Blumen, etc. 
 

Vor Allerheiligen wird im Bereich des Friedhofs wieder ein Traktoranhänger  
für die Entsorgung der Friedhofsabfälle (Erde und Blumen – keine anderen 
Abfälle) aufgestellt.  
 

Da der 26. Oktober auf einen Mittwoch fällt, wird der Recyclinghof am 
Donnerstag, den 27. Oktober von 13.00 bis 16.45 Uhr geöffnet. An diesem Tag 
sowie am 2. November (langer Öffnungstag bis 19.30 Uhr) können private 
Blumen, Grünschnitt und Stauden in kleinen Mengen (maximal 1 m³) kostenlos 
entsorgt werden. Bitte denken Sie daran, dass die Werfener Umweltkarte für die 
Benützung des Recyclinghofes trotzdem vorzuweisen ist.  

 
Nationalfeiertag am 26. Oktober 
 

Die Bevölkerung wird wieder gebeten, die Häuser am 26. Oktober anlässlich des 
Nationalfeiertages entsprechend zu beflaggen.  
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen in Werfen 
 

So 30.10. Almausklang auf der Mitterfeldalm mit der Pongauer Sonntagsmusi 
So 30.10. Gedenktag für alle Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege ab 9.00 Uhr 
So 30.10. Saisonabschluss mit Volksmusik in der Burgschenke 
Sa 5.11. Sänger- & Musikantenstammtisch im Gasthof Stegenwald ab 19.00 Uhr 

Eintritt frei! (Tischreservierungen unter 0664-1402107 erbeten) 
Di 8.11. „Elternsein mit Leichtigkeit“, Vortrag von Dr. Wolfgang Worliczek um 20 Uhr im 

Saal der Begegnung in der Volksschule Werfen 
Do 10.11. „Verborgene Evangelien“ Vortrag um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Werfen 
Sa 12.11. Geburtstagsfeier für alle „goldenen Jubelpaare“ und über 80-jährigen Mitglieder des 

Kameradschaftsbundes im Vereinsheim 
So. 20.11. Cäciliakonzert der Werksmusik Tenneck im Festsaal Tenneck, Beginn um 16 Uhr 
Sa 26.11. Jubiläumscäciliakonzert 135 Jahre Trachtenmusikkapelle Werfen in der Turnhalle 

im Brennhof, Beginn um 20 Uhr 
 


